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5Hier ein Berechnungsbeispiel für die Gewährung von 
laufender Hilfe zum Lebensunterhalt für ein Ehepaar, 
das Regelaltersrente bezieht:

Der Ehemann erhält eine monatliche Rente von 530 
€ und die Ehefrau eine Rente von 310 € im Monat. 
Die monatliche Kaltmiete beträgt 280 €, für die Hei-
zung ist eine Pauschale von 78 € im Monat zu bezah-
len.

Die Nebenkosten (Wasser, Müll, Kanal etc.) schlagen 
mit 80 € im Monat zu Buche. Außerdem verfügt der 
Ehemann über einen Schwerbehindertenausweis mit 
einem Grad der Behinderung (GdB) von 80 %, in 
dem zusätzlich das Merkzeichen „G“ eingetragen ist, 
da bei ihm eine Gehbehinderung vorliegt.
Demnach ergibt sich nach den gesetzlichen Bestim-
mungen der Grundsicherung im Alter folgende zu ge-
währende laufende Hilfe zum Lebensunterhalt:

Regelsatz Haushaltsvorstand.........................359,00 €
Regelsatz Ehegatte.........................................287,00 €
Mehrbedarf wegen 
Gehbehinderung des Ehemannes.....................61,03 €
Kaltmiete	 ...................................................280,00 €
Heizungspauschale..........................................78,00 €
Nebenkostenpauschale.....................................80,00 €
Bedarf für Lebensunterhalt.........................1.145,03 €
	
abzüglich Einkommen:
Altersrente Ehemann......................................530,00 €
Altersrente Ehefrau........................................310,00 €
anrechenbares Eink. insgesamt:....................840,00 €

Zu gewährende Hilfe monatlich.....................305,03 €

Die monatliche Hilfe beträgt 305,03 €, soweit kein zu 
verwertendes oder einzusetzendes Vermögen (Allein-
stehende haben einen Freibetrag von 2.600 €, Ehe-
paare einen von 3.214 €) vorhanden ist.
Unterhaltsverpflichtete Angehörige (z.B. Kinder) 
werden erst ab einem Jahresverdienst von über 
100.000 € herangezogen bzw. überprüft.
Versicherungen wie Hausrat- und Haftpflichtver-
sicherungen können vom Einkommen abgezogen 
werden, was die Hilfegewährung um diesen Betrag 
erhöht.
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Antragsformulare können Sie bekommen und abge-
ben bei:

	 •	 Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung
	 •	 beim Seniorenamt und Soziales am 
		  Landratsamt Roth

Die Grundsicherung wird ab dem Antragsmonat ge-
zahlt und in der Regel für ein Jahr bewilligt.
Änderungen der persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse, sind unverzüglich mitzuteilen.

Weitere Auskünfte erhalten Sie beim:
	 Landratsamt Roth
	 Seniorenamt und Soziales 
	 Weinbergweg 1
	 91154 Roth
	 Tel.: 09171 81-250
	 Fax: 09171 81-7250
	 E-Mail: juergen.glaser@landratsamt-roth.de
	 marco.froemter@landratsamt-roth.de

5.3
Wohngeld

Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung an-
gemessenen und familiengerechten Wohnens als 
Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für 
Wohnraum geleistet. Dazu muss ein Antrag gestellt 
werden. Mietzuschuss kann der Mieter von Wohn-
raum erhalten. Lastenzuschuss kann der Eigentümer 
eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung 
erhalten. 

Die Höhe des Miet- oder Lasten-
zuschusses richtet sich nach dem 
monatlichen Gesamteinkom-
men dieser Familienmitglieder. 
Daneben ist die Zahl, der zum 

Haushalt zählenden Mitglieder und die Höhe der 
Miete bzw. Belastung maßgeblich.

Beratung und Anträge erhalten Sie bei:

Landratsamt Roth
Seniorenamt und Soziales
-Wohngeldstelle-
Tel: 09171 81-230 oder 81-214 
oder bei Ihrer Wohnortgemeinde.
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55.4
Pflege und Pflegeversicherung

Das Pflegeversicherungsgesetz, das am 1. April 1995 
in Kraft getreten ist, hat eine wichtige Lücke im sozi-
alen Netz geschlossen. Es sichert eine Grundfinanzie-
rung für die Folgen von Pflegebedürftigkeit, indem 
es sich an den Kosten für ambulante, teil- und voll-
stationäre Pflege beteiligt, soweit die gesetzlichen 
Voraussetzungen erfüllt sind.
Der Hilfebedarf muss in den Bereichen Körperpflege, 
Ernährung, Mobilität und Haushalt bestehen, wobei 
die Pflege an der Person (grundpflegerische Leistun-
gen) gegenüber der hauswirtschaftlichen Versorgung 
überwiegen muss.

Wer hat Anspruch auf Leistungen aus der Pflegever-
sicherung?
Die Pflegeversicherung gewährt den Personen Lei-
stungen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen 
oder seelischen Krankheit oder Behinderung einen 
erheblichen Hilfebedarf haben. Zudem müssen die 
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt 
werden. 
Die Vorversicherungszeit beträgt seit dem 01.07.2008 
mindestens 2 Jahre innerhalb der Rahmenfrist von 10 
Jahren.

Um Leistungen von der Pflegeversicherung zu erhal-
ten, muss ein Antrag bei der Krankenkasse bei der 
gleichzeitig die Pflegekasse angegliedert ist, gestellt 
werden. Der Antrag kann vom Pflegebedürftigen 
oder einem Bevollmächtigten gestellt werden. 

Leistungen der Pflegekasse

Auf Antrag der Versicherten lassen die Pflegekassen 
durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen 
(MDK) prüfen, ob die Voraussetzungen der Pflegebe-
dürftigkeit nach dem Gesetz erfüllt sind, und welche 
Pflegestufe vorliegt. 

Pflegestufe I		 (erhebliche Pflegebedürftigkeit)
Pflegestufe II	 (Schwerpflegebedürftigkeit)
Pflegestufe III	 (Schwerstpflegebedürftigkeit)

Die Leistungen der Pflegeversicherung werden ein-
kommens- und vermögensunabhängig gewährt. 
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5Leistungen und Pflegestufen auf einen Blick

Leistungen der häuslichen Pflege (seit 1.7.2008)

Pflege-
stufe

I

Pflegestu-
fe
II

Pflege-
stufe 
III

Härtefall

Pflegegeld
monatlich

215,00 € 420,00 € 675,00 € 675,00 €

Sachleistungen 
monatlich 
bis zu:

420,00 € 980,00 € 1.470,00 € 1.918,00 €

Urlaubs-/
Verhinde-
rungspflege
für 4 Wochen 
im Jahr

1.470,00 € 1.470,00 € 1.470,00 € 1.470,00 €

Tages- und 
Nachtpflege 
in teilstationä-
rer Einrichtung 
monatl. bis zu:

420,00 € 980,00 € 1.470,00 € 1.470,00 €

Kurzzeitpflege 
bis zu 4 Wo-
chen/Jahr in 
vollstationärer 
Einrichtung 
max.

1.470,00 € 1.470,00 € 1.470,00 € 1.470,00 €

Für Pflegebedürftige mit erheb-
lichem allgemeinen Pflegebedarf 
nach §§ 45 a und 45 b SGB XI (z.B. 
bei Demenz): gültig für alle Pflege-
stufen (auch Pflegestufe 0)

100,00 € od. 200,00 € 
im Monat

Leistungen der vollstationären Pflege s. Kapitel 9.8

Weitere Leistungen zur häuslichen Pflege

Pflegehilfsmittel und technische Hilfen
(z.B. Desinfektionsmittel, Unterlagen, Pflegebetten)

Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegeper-
sonen
(Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, Ver-
sicherungsschutz in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung)

Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pfle-
gepersonen

Diese Leistungen werden nach Antrag zusätzlich 
übernommen
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Im Rahmen der häuslichen Pflege können Sie wäh-
len, ob Sie das häusliche Pflegegeld (bei Pflege durch 
Angehörige, Freunde oder Nachbarn) oder die Sach-
leistung (bei Inanspruchnahme einer beruflich tätigen 
Pflegekraft, z.B. durch die ambulanten Pflegedienste 
- mindestens 1,5 Stunden/Tag) in Anspruch nehmen. 

Möglich ist auch eine Kombinationsleistung, wenn 
die Pflegesachleistung nicht voll ausgeschöpft wird. 
Das Pflegegeld wird dann prozentual gekürzt.

Wird eine Pflegesachleistung nicht voll ausgeschöpft, 
gewährt die Pflegekasse für den nicht in Anspruch 
genommenen Prozentanteil häusliches Pflegegeld.

Beispiel:

Einer pflegebedürftigen Person in Pflegestufe II steht 
grundsätzlich für Pflegesachleistungen (ambulanter 
Pflegedienst) ein Betrag in Höhe von monatlich 980 
€ zu.

Die pflegebedürftige Person nimmt jedoch nur 70% 
(686 €) der Pflegesachleistungen in Anspruch. In 
Folge dessen, steht der pflegebedürftigen Person 
noch 30 % aus dem häuslichen Pflegegeld (= 420 €) 
in Pflegestufe II zu. Daraus folgt, dass die Pflegekas-
se noch ein Restpflegegeld (30 % von 420 €) in Höhe 
von 126 € an die pflegebedürftige Person gewährt.

Für pflegende Angehörige werden von der Kranken-
kasse/ Pflegekasse Rentenversicherungsbeiträge ent-
richtet, vorausgesetzt, dass die Pflegeperson neben 
ihrer Pflege regelmäßig nicht mehr als 30 Stunden in 
der Woche erwerbstätig ist.

Nach den maßgeblichen Vorschriften des SGB XII 
besteht die Möglichkeit, Hilfe zur Pflege beim So-
zialamt zu beantragen, sofern die Leistungen aus der 
Pflegeversicherung nicht ausreichend sind, oder die 
Vorversicherungszeiten nicht erfüllt sind.
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5Informieren können Sie sich bei Ihrer zuständigen 
Krankenkasse/Pflegekasse sowie beim:
		  Landratsamt Roth
		  Seniorenamt und Soziales
		  Weinbergweg 1
		  91154 Roth
		  Tel: 0 91 71 81-250 oder 81-249

5.5
Seniorengerechtes Wohnen
Mit zunehmendem Alter verändern sich die Bedürf-
nisse an das persönliche Umfeld. Manchmal genü-
gen schon kleine Maßnahmen, um das Leben in der 
eigenen Wohnung zu erleichtern oder weiterhin zu 
ermöglichen. 
Für alten- und behindertengerechte bauliche Maß-
nahmen (z.B. Türschwellenverbreiterung, Barriere-
freiheit herstellen usw.) gewähren die Pflegekassen 
finanzielle Unterstützung. Dieser Zuschuss ist ein-
kommensabhängig.

Auskünfte über staatliche Fördermittel erteilt auch:
		  Landratsamt Roth
		  Wohnbauförderung
		  Weinbergweg 1
		  91154 Roth	
		  Tel: 09171 81-133 oder 81-181

5.6
Schwerbehindertenausweis
Der Schwerbehindertenausweis ist ein in Deutsch-
land bundeseinheitlicher Nachweis. Schwerbehin-
derte Menschen sind Personen, die aufgrund einer 
körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung 
nicht nur vorübergehend eingeschränkt sind.
Der Ausweis dient als amtlicher Nachweis für die 
Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen. Er wird 
auf Antrag des zuständigen Versorgungsamtes ausge-
stellt. Durch den Schwerbehindertenausweis können 
der Grad der Behinderung (mind. 50 %) und die ge-
sundheitlichen Merkzeichen (aG = außergewöhnliche 
Gehbehinderung, G = Gehbehinderung, 
B = Begleitperson, RF = Befreiung von den Rund-
funk- und Fernsehgebühren etc.) nachgewiesen wer-
den.

Einige Beispiele von Nachteilsausgleichen:
Steuervergünstigungen•	
Fahrten im Personennahverkehr •	
Vergünstigungen bei der Kraftfahrzeugsteuer•	
Parkgenehmigung•	
Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung und •	
Vergünstigung beim Telefon
Vergünstigungen im sozialen und kulturellen Be-•	
reich (z.B. Mehrbedarfszuschlag in der Sozialhil-
fe Grundsicherung)
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Den Antrag zur Feststellung des Grades der Behinde-
rung und die Ausstellung eines Schwerbehinderten-
ausweises stellen Sie beim:

Amt für Versorgung und Familienförderung.
	 Bärenschanzstr. 8 a
	 90429 Nürnberg
	 Tel: 0911 928-0
	 Fax: 0911 928-2400
	 E-Mail:  poststelle.mfr@zbfs.bayern.de
	 Internet: www.zbfs.bayern.de

Die Parkgenehmigung für Schwerbehinderte ist bei 
Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung zu beantra-
gen.

5.7
Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren

Die Befreiung von der Gebührenpflicht für Rundfunk 
und Fernsehen ist auf Antrag möglich.

Voraussetzung ist, dass Rundfunkgeräte zum Emp-
fang bereitgehalten werden. Der Antragsteller muss 
zu einem der nachfolgend beispielhaft aufgezählten 
Personenkreise gehören.

Der Antrag auf Befreiung ist an die:

	 GEZ
	 50656 Köln

zu senden.

Auskünfte erteilen die jeweiligen Wohnortgemein-
den, die auch die entsprechenden Anträge vorhalten.
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5Befreit werden können:

•	 Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt im 
Rahmen der Sozialhilfe und Grundsicherung im 	
Alter nach den Bestimmungen des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch (SGB XII)

•	 oder Empfänger nach § 27 a oder § 27 d des 
Bundesversorgungsgesetzes (BVG) - Kriegsop-
ferfürsorge  - 

•	 Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen, die 
einen Barbetrag nach § 35 SGB XII erhalten, also 
bei denen der Sozialhil-
feträger die ungedeckten 
Heimkosten übernimmt

•	 Sonderfürsorgeberechtigte 
im Sinne des § 27e 
BVG

•	 Blinde oder 
nicht nur vor-
übergehend we-
sentlich

	 sehbehinderte Menschen mit einem Grad der Be-
hinderung von 60% allein wegen der Sehbehin-
derung 

•	 Hörgeschädigte Menschen, die gehörlos sind 
oder denen eine ausreichende Verständigung über 
das Gehör auch mit Hörhilfen nicht möglich ist 

•	 Behinderte Menschen, deren Grad der Behinde-
rung nicht nur vorübergehend wenigstens 80% 
beträgt und die wegen ihres Leidens an öffentli-
chen Veranstaltungen dauerhaft nicht teilnehmen 
können

•	 Empfänger von:
Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII 
Hilfe zur Pflege als Leistung der Kriegsopferfür-
sorge nach dem BVG 
Pflegezulagen nach dem Lastenausgleichsgesetz 
(LAG)
denen wegen Pflegebedürftigkeit ein Freibetrag 
nach dem LAG zuerkannt wird.

Die Berechtigung ist jeweils durch einen aktuellen 
Bewilligungsbescheid, Schwerbehindertenausweis 
mit dem entsprechenden Merkzeichen oder ver-
gleichbaren Belegen nachzuweisen.
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55.8 
Befreiung von  Zuzahlungen und der Praxisge-
bühr

Pro Quartal müssen versicherte Patienten eine Pra-
xisgebühr von 10 € zahlen, wenn sie zu einem Arzt, 
Zahnarzt oder Physiotherapeuten gehen. Die Gebühr 
wird auch für eine telefonische Beratung, eine Re-
zeptverlängerung oder bei einem Notfall fällig. Jähr-
liche Kontrollbesuche beim Zahnarzt, Vorsorge- und 
Früherkennungstermine sowie Schutzimpfungen sind 
von der Gebühr ausgeschlossen.
Darüber hinaus sind Zuzahlungen für verschriebe-
ne Medikamente, Verbandsmittel und Hilfsmittel in 
Höhe von 10% des Preises, mindestens jedoch 5 € 
aber höchstens 10 €, zu leisten.
Bei häuslicher Krankenpflege und Heilmittel fallen 
10% der Kosten an und zusätzlich 10 € je Verord-
nung. Die Zuzahlung hierfür entfällt erst ab dem 29. 
Tag. Bei einem Krankenhausaufenthalt müssen für 
die ersten 28 Tage 10 € pro Tag selbst bezahlt wer-
den.

Übersteigen die Zuzahlungen die persönliche Bela-
stungsgrenze von insgesamt 2% bzw. bei chronisch 
Kranken 1% des Bruttojahreseinkommens, können 

Sie von der jeweiligen Krankenkasse für den Rest 
des Jahres von weiteren Zahlungen befreit werden.
Bei der Ermittlung der Belastungsgrenze werden für 
Angehörige, die mit dem Versicherten im gemein-
samen Haushalt leben, Freibeträge berücksichtigt 
(4.410 € für Ehegatten/Lebenspartner, 3.648 € Kind). 
Zu den Bruttoeinnahmen gehören u.a. Arbeitsentgelt 
aus Beschäftigung, Arbeitslosengeld, Alters-, Be-
triebs- und Hinterbliebenenrenten, Kapital- und Mie-
teinkünfte, Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt).

Weitere Informationen können bei der jeweiligen 
Krankenkasse abgefragt werden.
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55.9   
Fahrdienst für behinderte Menschen

Der Fahrdienst für Schwerbehinderte, wird im Land-
kreisgebiet von der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 
Kreisverband Roth-Schwabach ausgeführt. 
Es werden Fahrten zu Verwandten, Bekannten oder 
zu geselligen und kulturellen Veranstaltungen ermög-
licht, die der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
gerecht werden.
Unter bestimmten Voraussetzungen (Schwerbehin-
derte mit Merkzeichen „aG“ und „B“ oder „H“ sowie 
unterschreiten der Einkommensgrenzen) kann der 
Behindertenfahrdienst für eine begrenzte Kilometer-
zahl im Jahr unentgeltlich genutzt werden. 
Hierzu gelten seit dem 01.01.2009 die vom Bezirk 
Mittelfranken ausgearbeiteten Richtlinien.

Auskünfte erteilt:

Bezirk Mittelfranken
-Sozialreferat-
Danzigerstr. 5
91522 Ansbach
Tel: 0981 4664-0

Kontaktadresse zu dem Fahrdienst:
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Angerstr. 5
91126 Schwabach
Tel: 09122 93980
Fax: 09122 939817

5.10
Sozialhilfe in Heimen

Für Sozialhilfe in Heimen, z. B. für die Übernahme 
von ungedeckten Heimkosten, ist der Bezirk Mittel-
franken in Ansbach zuständig.

Bezirk Mittelfranken
-Sozialreferat-
Danziger Str. 5
91522 Ansbach
Tel: 0981 4664-0
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55.11
Leistungen der Kriegsopferfürsorge

Aufgabe der Kriegsopferfürsorge ist es, sich der Be-
schädigten und ihrer Familienmitglieder sowie der 
Hinterbliebenen anzunehmen. Damit sollen die Fol-
gen der Schädigung oder des Verlustes der/des An-
gehörigen angemessen ausgeglichen oder gemildert 
werden.

Die Leistungsarten in der Kriegsopferfürsorge, sind 
mit denen in der Sozialhilfe bzw. in der Grundsiche-
rung im Alter nahezu identisch bzw. gehen teilweise 
darüber hinaus.

Auskünfte, Beratungen und Anträge auf Leistungen 
der Kriegsopferfürsorge erhalten Sie beim:

Landratsamt Roth
Seniorenamt und Soziales
Weinbergweg 1
Tel: 09171 81-250
E-Mail: juergen.glaser@landratsamt-roth.de

5.12
Förderung von Seniorenveranstaltungen

Der Landkreis Roth gewährt Vereinen, Verbänden 
und Trägern der freien Wohlfahrtspflege, die öffent-
liche Veranstaltungen für ältere Bürgerinnen und 
Bürger (Seniorinnen und Senioren) durchführen, ei-
nen Zuschuss nach § 71 SGB XII (Altenhilfe). Bezu-
schusst wird jeweils eine Veranstaltung im Kalender-
jahr, mit dem festgesetzten Betrag je teilnehmender/n 
Seniorin/ Senior. Der Zuschuss soll dazu beitragen, 
älteren Menschen die Teilnahme am Leben in der 
Gemeinschaft zu ermöglichen. Der Zuschuss des 
Landkreises Roth basiert auf rein freiwilliger Basis.

Nähere Informationen erhalten Sie beim:

Landratsamt Roth 
Seniorenamt und Soziales
Weinbergweg 1
91154 Roth
Tel: 09171 81-249
E-Mail:
Ottilie.Tubel-Wesemeyer@landratsamt-roth.de
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66.1
Rechtsberatung und Prozesskostenhilfe

Nach dem Beratungshilfegesetz steht Bürgerinnen 
und Bürgern mit geringem Einkommen kostenlose 
Rechtsberatung und Rechtsvertretung zu.
Ob Sie zu diesem Personenkreis gehören, können 
Sie beim zuständigen Amtsgericht unter Vorlage 
Ihrer Einkommensnachweise erfragen. Sie erhalten 
dann einen Berechtigungsschein, mit dem Sie einen 
Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin Ihrer Wahl 
aufsuchen können.
Auch Prozesskostenhilfe ist unter bestimmten Vor-
aussetzungen möglich.

Auskünfte erteilt das:

Amtsgericht Schwabach
Weißenburgerstr. 8
91126 Schwabach
Tel.: 09122 18070

6.2
Rechtliche Betreuung

Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krank-
heit oder einer körperlichen, geistigen oder seeli-
schen Behinderung ihre rechtlichen Angelegenheiten 
ganz oder teilweise nicht besorgen können, benötigen 
gegebenenfalls einen Betreuer als rechtlichen Vertre-
ter.
Betroffene Personen können die Betreuung beim 
Amtsgericht für sich selbst beantragen, das Betreu-
ungsverfahren kann aber auch durch dritte Personen  
(wie z.B. Angehörige, Nachbarn usw.) dort angeregt 
werden.

Das Vormund-
schaftsgericht wird 
nach eingehender 
Prüfung entschei-
den, ob ein Betreu-
er bestellt werden 
muss und mit wel-
chen Aufgaben die-
ser betraut wird.

Es kommt niemand automatisch oder bevorrechtigt 
in Frage. 
Allerdings ist den Wünschen der betroffenen Perso-
nen grundsätzlich zu entsprechen.
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Ein ehrenamtlicher Betreuer kann für seine Auslagen 
beim Amtsgericht jährlich eine Aufwandspauschale 
beantragen. 

Auskunft erteilt das:

Landratsamt Roth
Gesundheitsamt
Weinbergweg 10
91154 Roth
Tel.: 09171 81638
E-Mail: Fred.Hermann@landratsamt-roth.de
E-Mail: Martin.Peitz@landratsamt-roth.de

6.3
Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreu-
ungsverfügung

Durch eine Krankheit oder einen Unfall kann sehr 
schnell eine Situation eintreten, in der man außer-
stande ist, für sich selbst zu entscheiden, Wünsche zu 
äußern und selbstbestimmt zu handeln. Auch wenn 
Angehörige und andere Vertrauenspersonen um die 
Vorstellungen und den Willen des jeweils anderen 
wissen, können sie ohne Vertretungsvollmacht nicht 
rechtsverbindlich entscheiden und tätig werden. 

Die Patientenverfügung dokumentiert den Willen 
eines Patienten für den Fall, dass er sich nicht mehr 
äußern kann und ist eine wichtige Entscheidungshilfe 
für die behandelnden Ärzte.
Durch die Vorsorgevollmacht ermächtigt der Verfas-
ser eine Vertrauensperson im Falle der eigenen Hand-
lungsunfähigkeit rechtswirksam ohne gerichtliche 
Beteiligung für bestimmte Bereiche oder umfassend 
zu agieren. 
Die Betreuungsverfügung sollte beim Gericht hin-
terlegt werden. Der Verfasser trifft Aussagen zur 
Auswahl eines Betreuers und zur Führung der Be-
treuung. Rechtliche Grundlage ist das seit 1992 gülti-
ge Betreuungsrecht. Ein gesetzlicher Betreuer ist der 
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gesetzliche Vertreter für die Angelegenheiten, die der 
zu Betreuende ganz oder teilweise nicht mehr besor-
gen kann. Der Aufgabenkreis kann folgende Bereiche 
umfassen: die Personensorge mit Gesundheits- und 
Aufenthaltsbereich und die Vermögenssorge.

Eingehende Beratung erhalten Sie hier:

Landratsamt Roth
Gesundheitsamt
Weinbergweg 10
91154 Roth
Tel.: 09171 81647
E-Mail: Fred.Hermann@landratsamt-roth.de
E-Mail: Martin.Peitz@landratsamt-roth.de

Amtsgericht Schwabach
Weißenburgerstr. 8
91126 Schwabach
Tel.: 09122 18070

Auch bei den Betreuungsvereinen des Landkreises 
Roth und der Stadt Schwabach können Sie sich infor-
mieren. 

Folgende Betreuungsvereine sind für den 
Landkreis Roth zuständig:
Caritas Kreisstelle Roth

Hauptstr. 42
91154 Roth

Tel. 09171 8408 0
Fax 09171 8408 20

Diakonie Roth-Schwabach e.V.
Münchener Str. 31 a
91154 Roth

Tel. 09171 99 741
Fax 09171 99 742

Lebenshilfe Schwabach-Roth e.V.
-Betreuungsverein-

Äußere Rittersbacher Str. 7
91126 Schwabach

Tel. 09122 9295 13
Fax 09122 9295 42

Diakonisches Werk Schwabach e.V.
-Betreuungsverein-

Wittelsbacherstr. 4 a
91126 Schwabach

Tel. 09122 9375 15
Fax 09122 9375 40

Informationen finden Sie auch im Internet unter: 
www.justiz.bayern.de oder unter
www.bmj.bund.de
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66.4
Sterbefall

Bei einem Todesfall müssen bestimmte Formalitäten 
erledigt werden. Die persönliche Trauer macht es 
für die Hinterbliebenen oft schwer, klare Gedanken 
zu fassen. Die nachfolgenden Hinweise können eine 
Hilfestellung geben:

Ist der Tod zu Hause eingetreten, wird der zuletzt •	

behandelnde Arzt den Tod feststellen und den To-
tenschein ausstellen.
Bei Tod im Krankenhaus, ist der Totenschein im •	

Krankenhausbüro erhältlich
Spätestens am nächsten Werktag muss der Todes-•	

fall beim Standesamt gemeldet werden; dort wird 
die Sterbeurkunde ausgestellt. Mitzubringen sind 
Totenschein, Geburtsurkunde, Heiratsurkunde 
oder Stammbuch, Personalausweis des Verstorbe-
nen und des Anzeigenden
Angehörige und Freunde benachrichtigen•	

Beerdigung bei der Friedhofsverwaltung und im •	

Pfarramt unter Vorlage der Beerdigungserlaubnis 
des Standesamtes anmelden (Grabstelle!). 
Benachrichtigung der gesetzlichen und privaten •	

Versicherungsträger
Falls gewünscht Todesanzeige aufgeben•	

Testament (falls vorhanden) beim Nachlassgericht •	

vorlegen
Vereine, Verbände und Organisationen, in denen •	

der Verstorbene Mitglied war informieren
Hinweise und Wünsche des Verstorbenen, falls •	

schriftlich hinterlegt oder bekannt, bezüglich der 
Bestattung beachten.

Die Beerdigung kann auch einem Bestattungsinstitut 
übertragen werden, welches sich dann um die Forma-
litäten kümmert. Die Bestattungsdienste benötigen 
dafür die gleichen Unterlagen, die auch für das Stan-
desamt notwendig sind.
Weitere Auskünfte erhalten Sie beim Standesamt, Ih-
rer Stadt- oder Gemeindeverwaltung und bei Bestat-
tungsdiensten.
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66.5
Dokumentenmappe

Für wichtige Urkunden und Papiere, die Sie bei der 
Regelung von Behördenangelegenheiten immer 
wieder benötigen, empfiehlt es sich eine Dokumen-
tenmappe anzulegen. So können Sie jederzeit zur Re-
gelung von wichtigen Angelegenheiten und in einem 
Notfall darauf zurückgreifen. 

Folgende wichtige Unterlagen gehören in die Doku-
mentenmappe:

Geburtsurkunde•	

Heiratsurkunde (Stammbuch)•	

Falls vorhanden Patientenverfügung, Vorsorge-•	

vollmacht, Betreuungsverfügung
Testament (wenn vorhanden und nicht beim •	

Amtsgericht oder Notar hinterlegt)
Sozialversicherungsunterlagen•	

Rentenbescheide •	

Rentenanpassungsmitteilungen•	

Versicherungspolicen (z.B. Lebens- und Sterbe-•	

versicherung)
Schuldurkunden•	

Wertpapiere und Sparbücher•	

Arbeitsverträge und Zeugnisse•	

Ernennungsurkunden•	

Die nächsten Verwandten oder Personen Ihres Ver-
trauens sollten wissen, wo die Mappe zu finden ist. 
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77.1
Kreisklinik Roth

Die Kreisklinik Roth ist ein modern ausgestattetes 
Gesundheitszentrum der Grund- und Regelversor-
gung mit 300 Betten.

Die Kreisklinik Roth wurde 1984 erbaut und 1998 
erweitert (30 Betten für geriatrische Reha und 30 
Betten für Innere Medizin). Am 1. Juni 2006 ging 
die neu eingerichtete Palliativstation in Betrieb.

Die Fachbereiche Gynäkologie, Geburtshilfe, Urolo-
gie, Hals-Nasen-Ohren und Augen sind als Belegab-
teilungen in der Klinik vertreten.

An die Kreisklinik Roth ist ein Ärzte- und Geschäfts-
haus mit Therapiezentrum angegliedert.
Durch die enge medizinische Zusammenarbeit mit 
der Klinik wird das wohnortnahe Versorgungsange-
bot verbessert und die Behandlungsqualität gestei-
gert.
Die Kooperationen bieten unserer Bevölkerung ein 
breites Spektrum unterschiedlicher Leistungen im 
ambulanten, stationären sowie im nicht medizini-
schen Bereich.

Abgerundet wird das Angebot durch eine Vielzahl 
von Veranstaltungen zu medizinischen Themen durch 
die Klinik.

	 Kreisklinik Roth 
	 Weinbergweg 14
	 91154 Roth
	 Tel.: 09171 802-0
	 Fax; 09171 802211
	 E-Mail: info@kreisklinik-roth.de
	 Internet: www.kreisklinik-roth.de
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77.2
Ärzte

Informationen über die ärztliche Versorgung:

Bay.Rotes Kreuz •	 Rettungsdienst 
Tel. 19222

aus dem örtlichen Telefonbuch•	

Kassenärtzlicher Notdienst •	

(nur rufen wenn der Hausarzt nicht zu erreichen 
ist) 
Tel. 01805 191212 

Arztsuchdienst der Landesärztekammer Bayern: •	

Internet: www.gesundheitsamt-roth.de

7.3
Apotheken im Landkreis Roth

Die Apotheken stellen die Arzneimittelversorgung 
der Landkreisbewohner sicher. Hier steht man Ihnen 
im Notfall auch gerne mit Rat und Tat zur Seite. Für 
die Einteilung der Notdienste ist die Bayerische Lan-
desapothekenkammer zuständig.

Stadt Abenberg Stilla Apotheke
Marktplatz 17

Tel. 09178 98990
Markt Allersberg Hirsch Apotheke

Gilardistr. 1
Tel. 09176 323

Marien Apotheke
Neuburger Str. 8

Tel. 09176 7442
Gemeinde Franken Apotheke
Büchenbach Untere Bahnhofstr. 12

Tel. 09171 60603
Gemeinde Apotheke Eujen Rosi
Georgensgmünd Marktplatz 1

Tel. 09172 69870
St. Georgs Apotheke
Bahnhofstr. 29

Tel. 09172 69710



Seniorenratgeber82 Seniorenratgeber 83

Medizinische Versorgung

7

Medizinische Versorgung

7Stadt Greding Alte Stadtapotheke
Marktplatz 17

Tel. 08463 60044
Fürstentor Apotheke
Kindinger Str. 3

Tel. 08463 60080
Stadt Heideck Stadt Apotheke

Hauptstr. 10
Tel. 09177 47960

Stadt Hilpoltstein Apotheke im Fürstenhof
Johann Friedrich Str.1

Tel. 09174 3977
Burgapotheke
Christoph-Sturm-Str. 2

Tel. 09174 1337
Neue Apotheke
Christoph-Sturm-Str. 22

Tel. 09174 822
Gemeinde Skarabäus Apotheke
Rednitzhembach Rathausplatz 8

Tel. 09122 6314445
St. Antonius Apotheke
Bahnhofstr. 13 b

Tel. 09122 74022
Gemeinde Apotheke
Röttenbach Josef Scheuerlein

Brunnenweg 14
Tel. 09172 2974

Stadt Roth Acuna Apotheke
Gartenstr. 81b

Tel. 09171 851777
Arcaden Apotheke
Hilpoltsteiner Str. 3

Tel. 09171 97600
Markgrafen Apotheke
Hauptstr. 43

Tel. 09171 2658
Ratibor Apotheke
Münchner Str. 33 b

Tel. 09171 898100
Schloss Apotheke
Hauptstr. 6

Tel. 09171 97320
Sonnenapotheke
Ohmstr. 18

Tel. 09171 63930
Stadt Apotheke
Hauptstr. 26

Tel. 09171 892403
Gemeinde Apotheke im Margaretenhof
Schwanstetten Alte Str. 2 a

Tel. 09170 2351
Brunnen Apotheke
Brunnenstr. 8 

Tel. 09170 7274
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Stadt Spalt Stadt Apotheke

Hauptstr. 14
Tel. 09175 77920

Gemeinde Engel Apotheke
Thalmässing Nürnberger Str. 8

Tel. 09173 79600
Gemeinde Apotheke im Kaufland
Wendelstein Rother Str. 1 b

Tel. 09129 907884
Rangau Apotheke
Rieterstr. 97

Tel. 09129 8848
St.Georgs Apotheke
Querstr. 8

Tel. 09129 4266
Wendelstein-Apotheke
Hauptstr. 11

Tel. 09129 4316

7.4 Sanitätshäuser im Landkreis Roth
Allersberg Josef Federer

Gilardistr. 6
Tel. 09176 997083

Georgensgmünd Sanitätshaus Heiden
Marktplatz 17

Tel. 09172 1384
Hilpoltstein Inge Steiner

Zell C 8
Tel. 09174 90777

Sanitätshaus Draxler
Christoph-Sturm-Str. 26

Tel. 09174 2623
Roth Sanitätshaus Dechet GmbH

Bahnhofstr. 40
Tel. 09171 264
und Weinbergweg 16
Tel. 09171 843354

Sanitätshaus und Orthopädie Arlt
Hauptstr. 10

Tel. 09171 63400
Wendelstein Sanitätshaus Arlt

Richtwiese 4
Tel. 09129 277741

Sanitätshaus Kleylein
Querstr. 8

Tel. 09129 9540
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88.1
Hausnotruf

Der Hausnotruf ist ein Service, der Ihre Sicherheit 
erhöht. So kann im Notfall schnell Hilfe gerufen und 
somit wertvolle Zeit gewonnen werden.
Es werden unterschiedlich umfangreiche Servicelei-
stungen angeboten. Als Grundleistungen werden in 
der Regel verstanden:

ein Hausnotrufgerät mit Funkfinger, der als •	

Armbanduhr, Brosche oder Kette getragen 
wird
eine rund um die Uhr erreichbare Zentrale•	

die Programmierung des Gerätes•	

Eine Hausnotrufanlage lässt sich 
ohne großen Aufwand in jeder 
Wohnung einrichten. Sie benöti-
gen nur einen Telefonanschluss 
und eine normale Steckdose.

Für die Installation bestehen zwei Möglichkeiten: 
Das herkömmliche Telefon wird aufgerüstet oder 
durch ein spezielles Gerät ersetzt. 
Sie können dann 24 Stunden am Tag mit der Zentrale 
Kontakt aufnehmen. Mit dem mitgelieferten „Funk-
finger" in Form eines kleinen Stiftes mit Druckknopf, 

lässt sich jederzeit an jeder beliebigen Stelle Ihrer 
Wohnung eine Sprechverbindung zur Zentrale her-
stellen bzw. Alarm auslösen. Die Mitarbeiter der 
Zentrale kümmern sich im Notfall unverzüglich um 
Sie und organisieren Hilfe.
Da Angebot und Preise sehr stark variieren können, 
sollten Sie sich vor Vertragsabschluss umfassend in-
formieren. Möglicherweise können Sie einen Probe-
anschluss vereinbaren, um zu testen, ob das Gerät für 
Sie geeignet ist.

Auskünfte hierüber erhalten Sie:

BRK (Bayer. Rotes Kreuz)
Geschäftstelle Roth
Westring 40
91154 Roth
Tel.: 09171 8400-0
Fax: 09171 8400-38
Internet: www.brk-suedfranken.de

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Angerstraße 5
91126 Schwabach
Tel.: 09122 93980
Fax: 09122 939817
E-Mail: schwabach@juh-bayern.de
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98.2
Essen auf Rädern

Sozialstationen, soziale Einrichtungen, Hilfsorgani-
sationen und Wohlfahrtsverbände sowie verschiedene 
Firmen bieten diese Dienstleistung an. Die Speisen 
werden in der Regel aus einem Plan eine Woche im 

Voraus ausge-
wählt und zu 
einer verein-
barten Uhrzeit 
täglich warm 
geliefert. Bei 
einigen Anbie-
tern kann auch 
Tiefkühlkost 

für mehrere Tage bestellt werden, die dann nur noch 
aufgewärmt werden muss. In der Regel umfasst das 
Sortiment auch salzarme und leicht bekömmliche 
Speisen sowie Diabetikerkost.

Die Anbieter erfahren Sie durch die ambulanten Pfle-
gedienste und Seniorenheime.

8.3
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Ziel der Leistung ist es, durch Übernahme der Kosten 
für im Einzelfall erforderliche Hilfen im Haushalt, 
das Verbleiben hilfsbedürftiger Menschen in ihrer 
eigenen häuslichen Umgebung zu ermöglichen. Zur 
Zielerreichung - insbesondere zur Verzögerung bzw. 
Vermeidung einer stationären Betreuung - sollen 
nach den Umständen des Einzelfalles geeignete Maß-
nahmen wie die Gewährung von Hilfe zur Weiter-
führung des Haushalts nach den Bestimmungen des 
SGB XII ergriffen werden.
Die Hilfe kann bei der jeweiligen Wohnortgemeinde 
beantragt werden. 

Auskünfte erteilt:

Landratsamt Roth
Seniorenamt und Soziales
Tel.: 09171 81-250
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99.1
Wohnen/Pflegen zu Hause

Die meisten der älteren Menschen wünschen sich, 
dass sie auch im Alter in ihrer Wohnung und damit in 
ihrer vertrauten Umgebung leben können.
„Älter werden" bringt oft Einbußen bei der Gesund-
heit, den körperlichen und auch geistigen Fähigkei-
ten mit sich. Dieser Prozess kann dazu führen, dass 
fremde Hilfe in Anspruch genommen werden muss. 
Im Landkreis Roth besteht ein flächendeckendes 

Netz von Sozialstationen 
und ambulanten Pflege-
diensten, die für Sie da 
sind, wenn Sie häusliche 
Alten- und Krankenpflege 
benötigen. 
Diese Einrichtungen ste-
hen Ihnen auch für Bera-
tungsgespräche rund um 
das Thema Pflege zur Ver-
fügung.
Achten Sie bei der Aus-
wahl eines Pflegedienstes 

darauf, dass dieser einen Versorgungsvertrag mit der 
Pflegekasse hat. 

Mit den ambulanten Pflegediensten wird allen Men-
schen, die Hilfe und Unterstützung benötigen, eine 
umfassende Pflege und Betreuung in ihrer vertrauten 
häuslichen Umgebung geboten.
Ambulante Pflege kann auch im Anschluss an ei-
nen stationären Krankenhausaufenthalt erforderlich 
werden. Die Dienste sorgen in diesen Fällen dafür, 
dass die Patienten nach Verlassen des Krankenhauses 
ohne Unterbrechung zu Hause weiter betreut werden.
Auch bei einer vorübergehenden Erkrankung kann 
eine häusliche Krankenpflege geboten sein, muss 
aber vom Arzt verordnet werden. 

Die Mitarbeiter der Sozialstationen beraten Sie in 
allen Fragen der häuslichen Pflege. Sie informieren 
über die verschiedenen Leistungen der Kranken- und 
Pflegeversicherung und über die Finanzierung durch 
die jeweiligen Kostenträger.
Die Dienste erbringen in der Regel Grundpflege (kör-
perbedingte Pflege), Behandlungspflege (medizini-
sche Hilfeleistungen, wie Wundversorgung und Ver-
bandwechsel, Verabreichen von Injektionen) sowie 
hauswirtschaftliche Versorgung (Einkäufe, Essenszu-
bereitung, Reinigen der Wohnung).
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99.2
Ambulante Pflegedienste im Landkreis Roth

Caritas Sozialstation
Abenberg-Spalt e.V.
Kirchplatz 10
91174 Spalt

Tel. 09175 684
Fax 09175 9622

E-Mail cs-abenberg-spalt@t-online.de
Diakoniestation Georgensgmünd

Mühlgäßlein 2
91166 Georgensgmünd

Tel. 09172 69110 
Fax 09172 691122

Caritas Sozialstation
Kindinger Str. 29
91171 Greding

Tel. 08463 9358
Fax 08463 605097

Caritas Sozialstation
Hilpoltstein
Heidecker Str. 12
91161 Hilpoltstein

Tel. 09174 9777 0 oder
09171 840813

Fax 09174 9777 200 oder 09171 840820

Diakonieverein Rohr und Umgebung
Hauptstr. 20
91189 Rohr

Tel. 09876 474
Fax 09876 976067

E-Mail diakonie.rohr@t-online.de
Internet www.diakonie-rohr.de

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Roth-Schwabach
Adam-Kraft-Straße 11
91154 Roth

Tel. 09171 966440 (Verwalt.)
09171 966412 (amb.Dienst)

Fax 09171 966419
E-Mail m.langohr@awo-roth-schwabach.de

Bayerisches Rotes Kreuz Kreisverband Roth-Schwabach
Westring 40
91154 Roth

Tel. 09171 8400 0
Fax 09171 840038

E-Mail info@kvsuedfranken.brk.de
Internet www.kvsuedfranken.brk.de

Pflegezentrum Roth
Edelweißstr. 10
91154 Roth Bernlohe

Tel. 09172 669201
Fax 09172 669202

E-Mail info@pflegezentrum-roth.de
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9Evang. Diakonieverbund gGmbH
Wittelsbacher Straße 4 a
91226 Schwabach
umfasst die Bereiche Roth, Rednitz-
hembach, Schwabach

Tel. 09122 635900
Fax 09122 635901

E-Mail diakonieverbund-gmbh@t-online.de
Internet www.diakonie-roth-schwabach.de

Diakoniestation Schwanstetten
Nürnberger Str. 33
90596 Schwanstetten

Tel. 09170 2010
Fax 09170 947402

E-Mail diakonie.schwansetten@t-online.de
Zentrale Diakoniestation -Station Thalmässing-

Stettener Str. 11
91177 Thalmässing

Tel. 09173 1300
Fax 09173 793165

E-Mail zdjura@diakonie-wug.de
Diakonieverein Wendelstein

Kirchenstr. 3
90530 Wendelstein

Tel. 09129 286511
Fax 09129 286516

E-Mail pflege@diakonie-wendelstein.de

9.3
Betreutes Wohnen - Einrichtungen im Landkreis 
Roth

Betreutes Wohnen/Service Wohnen ist eine Alterna-
tive zum Seniorenheim. Die Selbständigkeit der Be-
wohner bleibt weitgehend erhalten. Benötigte Hilfen 
können bedarfsgerecht angefordert werden.
Betreutes Wohnen ist mehr als nur die Bereitstellung 
seniorengerechter und barrierefreier Wohneinheiten. 
Es bietet einen Komplex an Grundleistungen, wie 
Beratung, Vermittlung von Diensten jeglicher Art 
und Freizeitangeboten.
Seniorenzentrum St. Josef

Mäbenberger Str. 7 – 9
91183 Abenberg

Tel. 09178 509.114
Fax 09178 1385

E-Mail verwaltung@seniorenzentrum-st-josef.de
Internet www.seniorenzentrum-st-josef.de

www.kloster-abenberg.de
Seniorenhof Büchenbach Diakonie Neuendettelsau

Nemetkerstr. 2
91168 Büchenbach

Tel. 09171 956760
Fax 09171 956761

E-Mail seniorenhof.buechenbach@diakonieneuendettelsau.de

Internet www.diakonieneuendettelsau.de
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9Seniorenwohnanlage
Egid Harrer Str. 28
91166 Georgensgmünd

Tel. 09172 68212
Fax

E-Mail
Internet

Seniorenwohnanlage mit Caritas Sozialstation
Heidecker Straße 12
91161 Hilpoltstein

Tel. 09174 9777 0
Fax 09174 9777 200

E-Mail info@gundekar-werk.de
Internet www.gundekar-werk.de

Betreutes Wohnen Rednitzgarten
Steigerwaldstr. 3 a
91126 Rednitzhembach

Tel. 09122 889520
Fax 09122 635901

E-Mail
Internet

Diakonie Neuendettelsau Seniorenwohnanlage Roth
Hilpoltsteiner Str. 45
91154 Roth

Tel. 09171 950.700
Fax 09171 950.333

E-Mail seniorenwohnanlage.roth@DiakonieNeuendettelsau.de

Internet www.diakonieneuendettelsau.de

Seniorenhof Schwanstetten -Betreutes Wohnen-
Am Sägerhof 1 bzw. 11
90596 Schwanstetten

Tel. 09170 930 102
(von 10.00 Uhr – 14.00 Uhr) bzw, Hausver-
waltung Vogelsang

Tel. 09122 6039950
Seniorenwohnanlage „Betreutes Wohnen“

Stettener Str. 11
91177 Thalmässing

Tel. 09173 889
Fax 09173 1728

E-Mail assenbaum@t-online.de
Seniorenwohnanlage
„Betreutes Wohnen am Alten Bahnhof“

Am Alten Bahnhof 13 – 17
90530 Wendelstein

Tel. 09129 7869
Fax 09129 287266

E-Mail vgab-hofmann@gmx.de
Internet www.vgab-wendelstein.de
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99.4
Seniorengerechte Wohnanlagen ohne Betreuungs-
angebote

Sowohl bei den Wohnungsbaugesellschaften als auch 
auf dem privaten Markt gibt es Wohnungen, die se-
niorengerecht gebaut sind. Hier handelt es sich um 
normale Wohnungen ohne zusätzliche Leistungen 
des Vermieters, die den Bedürfnissen älterer Men-
schen in unterschiedlicher Form gerecht werden. 
Merkmale sind etwa die barrierefreie Gestaltung des 
Bades, keine Türschwellen und Stolperfallen oder 
eine installierte Aufzuganlage.

Seniorengerechte Wohnanlagen im Landkreis Roth

Seniorenwohnanlage Greding
Kindinger Str. 29
91171 Greding

Tel. 09122 30945
Fax 09122 30930

E-Mail info@gundekar-werk.de
Internet www.gundekar-werk.de

Seniorenwohnanlage Roth „Dr. Ignaz-Greiner-Haus“
Hilpoltsteiner Str. 46
91154 Roth

Tel. 09122 30945
Fax 09122 30930

E-Mail info@gundekar-werk.de
Internet www.gundekar-werk.de

Seniorenwohnanlage „St. Gundekar“ Schwanstetten
Kellerstr. 2
90596 Schwanstetten

Tel. 09122 30945
Fax 09122 30930

E-Mail info@gundekar-werk.de
Internet www.gundekar-werk.de
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99.5
Teilstationäre Pflege (Tagespflege)

Die Tagespflege ergänzt die bisherigen Hilfeleistun-
gen, wenn diese nicht mehr ausreichen. Sie dient der 
Entlastung pflegender Angehöriger, so wird nicht 
zuletzt der Erhalt der Lebensführung im eigenen 
Zuhause ermöglicht und erleichtert. Je nach persön-
lichem Bedarf besuchen manche Gäste mehrmals 
wöchentlich die Einrichtung, während andere nur an 
bestimmten Tagen kommen. 
Die Versorgung während der übrigen Tageszeiten und 
am Wochenende muss sichergestellt sein.

Die Tagespflege bietet folgende Leistungen:

individuelle Betreuung und Sicherstellung der •	

Pflege mit aktivierenden Maßnahmen und ta-
gesstrukturierenden Angeboten
Rehabilitative Einzel- und Gruppenangebote •	

z.B. Alltagstraining zur Rückgewinnung von 
Fertigkeiten des täglichen Lebens
Bewegungsangebote und vieles mehr•	

Auf Wunsch werden die Teilnehmer von einem Fahr-
dienst von zu Hause abgeholt und zurückgebracht. 

Tagespflegeeinrichtungen im Landkreis Roth

Diakonie Neuendettelsau Tagesbetreuung Roth
Sieh-Dich-Für-Weg 18
91154 Roth

Tel. 09171 950 440
Fax 09171 4328

E-Mail seniorenheim.roth@diakonieneuendettelau.de
Internet www.diakonieneuendettelsau.de

Seniorenzentrum St. Josef -Tagesbetreuung-
Mäbenberger Str. 7-9
91183 Abenberg

Tel. 09178 18101
Fax 09178 18212

E-Mail s.monika@seniorenzentrum-st-josef.de
Internet www.seniorenzentrum-st-josef.de

www.kloster-abenberg.de
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99.6
Kurzzeitpflege

Kurzzeitpflegeeinrichtungen dienen der zeitlich be-
fristeten, vorübergehenden Versorgung und Betreu-
ung pflegebedürftiger Menschen. Dies kann der Fall 
sein, wenn pflegende Angehörige zur Kur oder in den 
Urlaub fahren oder selbst erkrankt sind. 
Auch im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt 
kann eine Kurzzeitpflege sinnvoll sein, wenn der ge-
sundheitliche Zustand es noch nicht erlaubt, sofort 
wieder in die eigene Wohnung zurückzukehren. 
Kurzzeitpflege wird auch in stationären Pflegeein-
richtungen durchgeführt, soweit ein Pflegeplatz nicht 
belegt ist und zur Verfügung steht. Hier spricht man 
dann von sog. „eingestreuten" Kurzzeitpflegeplätzen. 

Für bis zu 28 Tage im Jahr übernimmt die Pflegever-
sicherung/ Pflegekasse die Kosten für eine Kurzzeit-
pflege - unabhängig von der Pflegestufe - in Höhe 
von bis zu 1.470 € jährlich.

Über Kurzzeitpflegeplätze können Sie sich bei allen 
stationären Pflegeeinrichtungen informieren, die im 
Anschluss an die Informationen zu Alten- und Pfle-
geheime (Nr. 9.8) folgen.

9.7	
Ambulant betreute Wohngemeinschaften

Insbesondere für hilfs- und pflegebedürftige Men-
schen, die auf Grund ihrer Erkrankung auf Dauer 
nicht mehr alleine in ihren eigenen vier Wänden 
leben können, bieten ambulant betreute Wohnge-
meinschaften die Möglichkeit, die benötigte Unter-
stützung und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Be-
troffenen (max. 12 Personen) leben als Mieterinnen 
und Mieter in einem geeigneten Haus oder  einer 
Wohnung zusammen und werden von einem selbst 
gewählten ambulanten Pflege- und Betreuungsdienst 
mit den notwendigen Leistungen versorgt.

Ambulant betreute Wohngemeinschaften im Land-
kreis Roth

„Ars Vivendi mit Demenz e.V. 
Landkreis Roth und Umgebung e.V.
Am Hohlweg 6
91186 Büchenbach-Gauchsdorf
Tel: 09171 997717
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99.8
Alten- und Pflegeheime

Das Pflegeheim sichert die Versorgung und Betreu-
ung für die Personen, denen ein Verbleib in der ei-
genen Wohnung bzw. eine Pflege durch Angehörige 
oder einen Pflegedienst nicht mehr möglich oder aus-
reichend ist. Leben und Wohnen in einem Pflegeheim 
sichert auch bei schwerer Pflegebedürftigkeit eine 
Versorgung und Betreuung rund um die Uhr. 

Soweit ein Heimeinzug in Betracht kommt, sollte 
sich der Betroffene oder ein Angehöriger frühzeitig 
um einen Platz bemühen. Dabei ist eine gründliche 
Information über das zukünftige Zuhause wichtig. 
Alle Angelegenheiten, die für den jeweiligen Bewoh-
ner von Bedeutung sind, sollten in einem Gespräch 
mit der Heimleitung oder den zuständigen Mitarbei-
ter/innen offen angesprochen und geklärt werden.

Bei einem Umzug in ein Pflegeheim schließen die 
zukünftigen Bewohner bzw. deren Betreuer mit dem 
Träger der Einrichtung einen Heimvertrag ab. In ihm 
werden die zu erbringenden Leistungen, die dafür 
entstehenden Kosten, Kündigungsfristen, Rechte des 
Heimbewohners sowie weitere wichtige Einzelheiten 
vereinbart. 

Wenn das Einkommen und die Leistungen aus der 
Pflegeversicherung zur Deckung der Heimkosten 
nicht ausreichen und kein “einzusetzendes Vermö-
gen” im Sinne des Sozialhilferechts vorhanden ist, 
besteht dem Grunde nach Anspruch auf ergänzende 
finanzielle Unterstützung durch das Sozialamt.

Auskunft erhalten Sie beim

Bezirk Mittelfranken 
Sozialverwaltung
Postfach
91511 Ansbach
Tel.: 09 81 46 64.0
Fax: 09 81 46 64 90 90
E-Mail: poststelle@bezirk-mittelfranken.de

Leistungen der vollstationären Pflege (seit 1.7.2008)
Pflege-
stufe 

I

Pflege-
stufe 

II

Pflege-
stufe
III

Härtefall

Pflegekosten 
(pauschal)
monatlich ohne 
Unterkunft und 
Verpflegung, In-
vestitionskosten

1.023,00 € 1.279,00 € 1.470,00 € 1.750,00 €
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9Pflegeheime im Landkreis Roth

Seniorenzentrum St. Josef
Mäbenberger Str. 7 – 9
91183 Abenberg

Tel. 09178 18101
Fax 09178 18212

E-Mail verwaltung@seniorenzentrum-st-josef.de
Internet www.seniorenzentrum-st-josef.de

www.kloster-abenberg.de
Wolfsteiner Altenheim-Stiftung

Kellerstr. 2
90584 Allersberg

Tel. 09176 9969 0
Fax 09176 9969 70

E-Mail altenheim-allersberg@t-online.de
Internet www.altenheim-allersberg.de

Diakonie Neuendettelsau Seniorenhof Büchenbach
Nemetkerstr. 2
91186 Büchenbach

Tel. 09171 956760
Fax 09171 956761

E-Mail seniorenhof.buechenbach@diakonieneuendettelsau.de

Internet www.diakonieneuendettelsau.de

AWO-Pflegeheim Petersgmünd
Flurstütze 3
91166 Georgensgmünd

Tel. 09172 69600
Fax 09172 696013

E-Mail heim.petersgmuend@awo-roth-schwabach.de
Internet www.awo-roth-schwabach.de

Caritas-Altenheim St. Magdalena
Kraftsbucher Str. 4
91171 Greding

Tel. 08463 601834
Telefax 08463 601833
E-Mail altenheim.greding@caritas-eichstaett.de

Internet www.caritas-eichstaett.de
Pflegeheim Obermässing

Ziegelespan 2
91171 Greding

Tel 08469 559
Fax 08469 897

E-Mail Kersten.Doll@t-online.de
Internet www.pflegeheim-obermaessing.de

AWO-Pflegeheime Hilpoltstein
St. Jakob-Str. 12
91161 Hilpoltstein

Tel. 09174 4742 0
Fax 09174 4742 11

E-Mail heim.hilpoltstein@awo-roth-schwabach.de
Internet www.awo-roth-schwabach.de
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9AWO Alten- und Pflegeheim
Maria-Dorothea-Str. 5
91161 Hilpoltstein

Tel. 09174 4742 0
Fax 09174 4742 11

E-Mail heim.hilpoltstein@awo-roth-schwabach.de
Internet www.awo-roth-schwabach.de

AWO-Pflegeheim Roth
Ludwig-Thoma-Str. 1
91154 Roth

Tel. 09171 8438 0
Fax 09171 8438 555

E-Mail awo.pflegeheim@awo-ofr-mfr.de
Internet www.awo-ofr-mfr.de

Diakonie Neuendettelsau Seniorenheim Roth
Gartenstr. 30
91154 Roth

Tel. 09171 950 300
Fax 09171 950 333

E-Mail seniorenheim.roth@diakonieneuendettelsau.de

Internet www.diakonieneuendettelsau.de
Diakonie Neuendettelsau Kurzzeitpflegeheim Roth

Sieh-Dich-Für-Weg 14
91154 Roth

E-Mail kurzzeitpflegeheim.roth@diakonieneuendettelsau.de

Internet www.diakonieneuendettelsau.de

Wohnstift Augustinum Roth
Am Stadtpark 1
91154 Roth

Tel. 09171 805 0
Fax 09171 805 282

E-Mail roth@augustinum.de
Internet www.augustinum-roth.de

Caritas Altenheim St. Nikolaus
Bahnhofstr. 5
91174 Spalt

Tel. 09175 7901 0
Fax 09175 7901 21

Email altenheim.spalt@caritas-eichstaett.de
Internet www.caritas-eichstaett.de

Seniorenbetreuung Brehm-Donnert-Brehm GmbH
Am Sägerhof 1
90596 Schwanstetten

Tel. 09170 930 0
Fax 09170 930 190

E-Mail p.donnert-brehm@seniorenbetreuung-brehm.de
Internet www.seniorenhof-schwanstetten.de

Diakonieverein Schwanstetten e.V. Pflegestation
Am Sägerhof 11
90596 Schwanstetten

Tel. 09170 2942733
Fax 09170 942735

E-Mail diakonie2-schwanstetten@t-online.de
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9Senioren- und Pflegepension „Zum Schlösschen“
Gebersdorf Nr. 6
91177 Thalmässing

Tel. 09173 1211
Fax 09173 793845

Email schloesschen@altenheim-gebersdorf.de
Internet www.altenheim-gebersdorf.de

Diakonie Jura e.V. Seniorenhaus Jura
Stettener Str. 13
91177 Thalmässing

Tel. 09173 7971 0
Fax. 09173 7971 199

E-Mail seniorenhaus.jura@t-online.de
AWO Pflegeheim Wendelstein

Richtweg 62
90530 Wendelstein

Tel. 09129 9036 0
Fax 09129 903650

E-Mail heim.wendelstein@awo-roth-schwabach.de
Internet www.awo-roth-schwabach.de

Diakonie Wendelstein Pflegeheim
Kirchenstr. 3
90530 Wendelstein

Tel. 09129 286511
Fax 09129 286516

E-Mail info@diakonie-wendelstein.de
Internet www.diakonie-wendelstein.de

9.9
Heimaufsicht jetzt Fachstelle Pflege und 
Behinderteneinrichtungen – Qualitätsentwicklung 
und Aufsicht (FQA) 

Das Bayerische Pflege- und Wohnqualitätsgesetz 
(PfleWoqG) gilt für alle Heimeinrichtungen, die dem 
Zweck dienen, ältere Menschen oder pflegebedürfti-
ge sowie behinderte Volljährige aufzunehmen, ihnen  
Wohnraum zu überlassen sowie Betreuung und Ver-
pflegung zur Verfügung zu stellen.

Das Amt für Senioren und Soziales im Landratsamt 
Roth ist für den Vollzug des PfleWoqG zuständig. Die 
Würde, Interessen und Bedürfnisse der Bewohnerin-
nen und Bewohner stehen im Mittelpunkt jeder Heim-
begehung. Ein weiterer Grundsatz ist die Selbständig-
keit, die Selbstbestimmung, die Selbstverantwortung 
sowie die Lebensqualität zu wahren und zu fördern. 

Auskünfte erteilt:
Landratsamt Roth
FQA
Tel.: 09171 81 211
Tel.: 09171 81 249
E-Mail: Brunhilde.Ehard@landratsamt-roth.de
E-Mail: Ottilie.Tubel-Wesemeyer@landratsamt-roth.de
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